
Papst, Konzıl und Unfehlbarkeit
bei ılhelm Emmanuel Freiherrn V, etteler, Bischof VO: Mainz

Neue Gesichtspunkte Z Thema „Ketteler und das atikanum“

Von Klaus Schatz

Die Rolle des Bischofs VO  3 Maınz auf dem Konzıil VO  3 869/70 un
se1ın Widerstand die Definition der päpstlichen Lehrinfallibilität
findet in den etzten Jahrzehnten als Zeugn1s eıner mehr „kollegialen“
Kırchenkonzeption Beachtung un auch posıtıve Würdigung nach-
dem die rühere Forschung weitgehend entweder Aaus apologetischen
Rücksichten seine Opposıtion minımalisiert der einse1it1g blofß den
unüberbrückbaren Wiıderspruch seiner Anschauungen ZU definıerten
ogma konstatıiert * hatte, ohne sıch hinreichend bemühen, in die
Eıgenart se1nes Denkens einzudringen. Dabe: 1St vieler früherer
Arbeiten das vorliegende Quellenmaterial, VOTL allem AaUuUsSs dem aınzer
Diözesanarchiv, durchaus noch ıcht vollständıg bekannt, geschweige
enn erschöpfend ausgewertet Aus diesem Grunde SOW1e angesichts
des 1975 bevorstehenden 1000)jährigen Jubiläums des aınzer Doms,

Dieser Autsatz beschränkt sich auf ein1ge neue Aspekte des genannten Themas,
welche 1n der thematisch umtassenderen Dissertation des ert. „Kirchenbild un
päpstliche Unfehlbarkeit bei den deutschsprachigen Minoritätsbischöfen aut dem

Vatiıkanum“ ausführlicher begründet un!: entwickelt werden; S1€e wurde 11
19/4 der kıirchenhistorischen Fakultät der Gregoriana 1in Rom verteidigt un
wırd 1975 1n den „Miscellanea Historiae Pontificae“ erscheinen. VWegen der
hier notwendıgen Kurze MU: sowohl aut eine ausdrückliche Darstellung der Zusam-
menhänge verzichtet werden, die dem Kenner des Vat. sind, w1€e
Belege un: Ilustrationen aut das absolute Minımum reduziert werden. Dıiıe 1er
ZIt Dokumente Kettelers STAMMECN, SOWEeIlt nıcht anders angegeben, Aaus dem Mainzer
Diözesanarchiv; für ıhre SCNAUC Stelle se1 auf die zukünftige Arbeıt verwiesen.

Conzemius: Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte (1962)
229 Lenhart, Bischot Ketteler, Bd I1 (Maiınz 145 fi) I11 (Maınz
153 Conzemius: TheolPhil 45 (1970) 417

So bei Pfälf. Bischof Ketteler (Maınz I: 1176
Sowohl VO]  e} liberaler Seite bei Vıgener, 17 Forschungen ZUrLFr Geschichte des

Mittelalters und der euzeılt. Festschr. tfür Dietrich Schäfer ena 652—-746;
ders., Ketteler (München-Berlin 565—611, w1e auch 1n der katholischen Ant-
WOTFT V ıed Hist Jb (1927) 657—726

Erst nachträglich wurde mır bekannt, dafß, ungefähr gleichzeiti mi1t meıner
Arbeıt, eine Diıss VO  3 K, Rıvinıus der Leitung V, rof. Iserlo 1n Münster
angeNOMME: wurde, we Kettelers Einstellung DE Infallibilität untersucht. Es 1St
anzunehmen, dafß sich viele Parallelitäten ergeben; der ergle1 kann ber die WI1S-
senschaftliche Diskussion 1U eleben

206



PAPST, KONZIL UN UNFEHLBARKEIT

welches die Aufmerksamkeit auCh auf Ketteler als 7zweıtellos die
bedeutendste Gestalt 1n der aiınzer Bischofsgeschichte des 19
Jahrhunderts lenken wird, 1St es ohl angebracht, einıge Gesichts-
punkte beizusteuern, die gzee1ignet sınd, seine Konzilsopposition 1n
euem Licht sehen.

Ketteler, der bisher als ausgesprochen „ultramontan“ galt un s in
Zzew1ssem Sınne auch WAafrT, schlo{fß sıch ıcht NUur se1it Begınn des Konzıls
der „Minorıität“ a sondern bte 1n iıhr auch eine beherrschende
Stellung Aus. Mıt der Mehrzahl seiner Amtskollegen Aaus Deutschland
und Osterreich-Ungarn ahm den gemeınsamen Versammlungen
der deutschsprachigen Miınoritätsgruppe teil, welche dem Vorsıitz
des Kardinals Schwarzenberg Prag mehrmals wöchentlich Zuerst 1m
Hause des Rota-Auditors Nardı, ann se1it dem 1869 in der
römischen Wohnung Kardinal Rauschers, Erzbischof N Wıen (Vıa
Condotti 11) stattfanden. Dıie Opposition dieser Mınorität (welcher
außer der deutsch-österreichisch-ungarischen ruppe auch VOL allem
viele Franzosen, Amerikaner un Orientalen angehörten, insgesamt
eLw2 140 Von 700 Konzilsvätern) hatte außer der materıialen
(Wıderstand die päpstliche Unftehlbarkeit und ihre Definition)
auch eine formale Seıite: S$1e betraft den Einwand das Konzil Uun!
seine Geschäftsordnung mangelnder Freiheit und
Verletzung des Prinzıps der moralischen Einstimmigkeit be] dogma-
tischen Konzilsentscheidungen. Dıiese letzteren Bedenken konkretisier-
ten sıch ın dem Protest mehrerer Minoritätsbischöte VO 21
1870 die Geschäftsordnung „Multiplices inter“, welche das MOS
schlagsrecht der Bischöfe 1mM Konzıil allzusehr beschneiden schien
VOr allem annn aber nachdem die Modifikation der Geschäftsord-
NUunz VO: das Prinzıp der eintachen Mehrheit auch be1 dogma-
tischen Definıitionen insınuıleren schien, jedenfalls nıchts Gegenteili-
SCS vorsah in den Protesten VO  $ Anfang Mäarz das
Majoritätenprinz1ip An diıesen Dokumenten hatte Ketteler entschei-
denden Anteıl; Ja, es aßt sich zeıgen, dafß in den ormalen
Einwänden oft weıterging als dıe meısten seiner Kollegen, und daß

WEeNN auch in vorsichtiger orm Gedanken außerte, die das
Vorhandensein der fundamentalen Freiheit und damıt die Legitimıität
des Konzıls selbst in rage stellten.

Die formale eıte Freiheit des onzils un! i COIISCI]S\IS unanımıs“

Bereits der Redaktion der Eingabe VO hatte Ketteler
mitgewirkt. Freilich 1St dieser Text, nach wochenlangem Hın un:! Her
un ohnehin 1e] spat zustandeggkommen‚ eın typisches Kompro-

Ö Coll.Lac VII 917 Mansı 5 9 5254
Coll.Lac NA1 E Mansı 51 18—29
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mißdokument; seine Geschichte zeıgt, W1e schwer sıch Beginn des
Konzıls noch viele Miıtglieder der Mıiınorıtäat, allen Erzbischof
Melchers von Köln, Ateh, entschiedenen Schritten zuzustımmen, die als
mangelndes Vertrauen gegenüber dem apst ausgelegt werden ONn-
ten Dıie Eıingabe beschränkt sıch darauf, beantragen, dafß die
Commıiss1o0 de postulatis, welche Vorschläge der Bischöfe begutach-
ten un annn dem apst vorzulegen hatte, ıcht einse1it1g VO aps
ErNANNT, sondern teilweise auch VO Konzıl gewählt werden sollte; in
vorsichtiger Orm 1äßrt s1e reilıch auch durchblicken, dafß das
bischöfliche Propositionsrecht auf dem Konzil ıcht als „‚Gnade“ und
5 Zuges;ändnis S sondern als „Recht“ verstanden werden musse.

Mindestens ein1ıge Zeıt spater, WenNnn ıcht schon damals, scheint
Ketteler fundamentalere Bedenken die Geschäftsordnung und
das ın iıhr ausgesprochene Prinzıp der exklusıv päpstlichen Konzilslei-
tung gehegt haben Dies geht AausSs seinen Privatgedanken ZUT

Geschäftsordnung hervor, welche, nach der Modifikation der (5e-
schäftsordnung Z wahrscheinlich zwischen dem un 26
vertaßt auch schon die Geschäftsordnung einer sehr eingehen-
den Kritik unterziehen.

Gleich Begınn stellt die Tage ob die päpstliche Festlegung
des reises der Teilnahmeberechtigten, hne jede Prüfung durch das
Konzil selbst, schon zenuge, alle Zweiıtel hinsichtlich der
rechtmäfßßiigen Konstitution des Konzıils beseitigen. Dies betrifft
insbesondere die Teilnahmeberechtigung der Titularbischöfe und der
apostolischen Vikare, deren Gleichberechtigung MIiıt den Diıözesan-
bischöfen Von Ketteler in Frage gestellt wırd Dahinter steht
Kettelers ausgepragte Vorstellung von der ekklesiologischen Bedeutung
gerade der Ortsbischöfe als Keprasentanten der „Vielheit“ der
Kirche 5

Vor allem 1St das entscheidende Stichwort jer das der Freiheit des
Konzıils als Konstitutiyvum seiner Gültigkeit.

hne definıtiv urteilen, sıeht jedoch diese Freiheit schon

Darüber demnächst 1n meıner Arbeıt.
Sıehe Anm u.,. dazugehörigen eXxXt.

10 Ketteler hat 1n den deutschen Entwurt des VO:  e} ihm vertaßten Protestes
das Majyoritätsprinzıp nachträglich andschrifrtlich den Zusatz eingetragen: „Dies
(SC die Urgierung der moralischen Unanımıität) scheint uns in diesem Concıil
wichtiger, da viele Patres den Abstimmungen theil nehmen, VONn denen c5
nıcht eviıdent 1st, ob s1e 1Ur Jure ecclesiastico der auch Jure divino eın Stimmrecht
haben.“ Diese Formulierung War anfänglich autf den Wıderstand des Bischofs
Eberhard Trier gestoßen "Tagebuch über das Vat Konzil, 164), wurde dann
ber ıcht 1Ur 1n dieser Eingabe, sondern auch in der Zanz anders redigierten
Osterr. Paralleleingabe übernommen (Mansı ST A/B), die 1mM übrigen der V. Du-
panloup vertafßten tranz. Vorlage zL,11 So 1ın seiınem Hırtenbrief 11 1869 (Ketteler, Hiırtenbriefe, hrsg. V,
Raich, Maınz 594
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dadurch in Frage gestellt, da{ß dem Konzıl eintach VOIN apst eine
Geschäftsordnung aufoktroyiert wiırd, hne daß 65 selbst dabei
überhaupt gefragt wird Vor allem jedoch dadurch, da{ß c5 seine
Beratungsgegenstände nıcht frei zwählen kann, bzw. die tilternde
Kommission iıcht VO Konzıl selbst gewählt wırd, un ihre Autorität
daher NUur 1mM Papst, ıcht 1M Konzıil ruhe Bezüglich des Proposıitions-rechtes se1 N den Miıtgliedern des Konzıils NUr als „Gnade“ gestattet,„Bıtten“ orzutragen. „Das Concıl hat also als Concıl absolut eın
eigenes echt der Mıtentscheidung ber die Tractanda.“

Hıer kommt eine sehr ausgepragte Überzeugung VON der Eıgenstän-digkeit des Konzıils, auch gegenüber dem apst, ZUuU Ausdruck.
Ketteler geht ann weıter auf die Geschäftsregeln VO
ein. Seine Kritik bezieht sıch einmal auf das echt der Präsiıdenten, autf
den Antrag von zehn Mitgliedern hin durch eintache Mehrheit den
Schluß der Debatte beschließen lassen.

Zweıtellos habe die Konzilsleitung das Recht, die Diskussion
vernünftig ordnen, amıt unnötiger Zeitverlust vermıeden wiırd.

aber das Concıl das echt hat, überhaupt einem Bischofe durch
Mayorıtät das Wort abzuschneiden, scheint mIır außerst zweıftelhafrt.
Mır scheinen die cuen Regeln dadurch den unterscheidenden Charak-
vter eines Conscıls un eines Parlaments außer Acht gelassen haben,
welcher darın besteht, da{fß jeder Bischof judex un: testıs 1St.  < Vor
allem werde 1eS$ noch bedenklicher dadurch, da{fß 1er ein unbeschränk-
fes Recht der Majorıtät konstituiert sel, die jederzeit, auch eine
och starke Mınorıität, VO  ; sıch Aus die Debatte abbrechen könne.
A1St das noch jene Freiheit der Meıinungsäußerung, W1e S1e einem
freien Concıl erfordert wird?“

Jjetzt erst geht Ketteler autf den bedenklichsten Punkt der
Geschäftsregeln ein: dafß weder in der rage des Schlusses der Debatte
noch auch in der Abstimmung ber die Dekrete eın Unterschied
zwischen diszıplinären un: dogmatischen Beschlüssen gemacht wird,
vielmehr auch für eftztifere eın reines Majyoritätsprinzip gelten
scheint.

„Die große rage, welche die Welt bewegt, ISt jetzt die, ob die
Untehlbarkeit des Papstes als Dogma deklariert: werden soll.“
Zufälligkeiten entscheiden dann, wer Wort kommt, un WT nı  cht,
„die Präsidenten machen die Listen sıch, überdies entscheidet der
Rang nach der Zulassung; vielleicht hat siıch die Mayorıtät schneller
gemeldet, w1e die Andern, un nachdem eıine Anzahl von iıhnen

„Kann ein Concıl für fre: angesehen werden, welches ber seine Geschäftsord-
NUung Sar nıcht gefragt wiıird? Hat der Papst unzweifelhaft das Recht, hne alle
Miıtwirkung des Contscıls demselben eine Geschäftsordnung geben  T Ist eın
Concil frei, welches ber alle diese Dinge ıcht bestimmen, Ja nıcht einmal berathen,Ja ıcht einmal seine Meınung aussprechen dart?“
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vesprochen, werden alle Andern ZU Schweigen verurteilt, un ZW aar

1n einer rage, durch welche der Welt eın ogma auferlegt werden
soll. Ist das e1in treıies Concıl? Sind diese Hunderte VO  s Bischöfen, die
da schweıgen müussen, freı gewesen?“”

Was die Abstimmung ber die ganzech Dekrete betreffe, werde
Z W arlr dafür nıcht ausdrücklich das eintache Majoritätsprinz1ıp festge-
9 w1€e ftür die Abstimmung ber die einzelnen Modı, 6> 1St aber die
be1 allen bisherigen Abstimmungen maßgebende Majorität nıcht
ausdrücklich ausgeschlossen“. Es musse schließlich möglıch se1n, die
schriftlich eingereichten Modi auch e1m mündlichen Placet oder Non
placet öffentlich auszudrücken. „ Wenn das Letztere icht der Fall
ware, 1st die Abstimmung ber ecrete mMi1t Placet un Non

placet geradezu unmöglich; s1e ware eine unerträgliche Gewi1issenstor-
c 13

ILUF un: eiıne Gewaltthätigkeit.
Es WAar wahrscheinlich ıcht Ketteler selbst, der Zuerst feststellte,

dafß das Majoritätsprinzıp 1n den Geschäftsregeln enthalten se1
In der Versammlung der deutsch-öÄösterreichischen Minorität VO

Wr 65 NUr Strofßmayer, der in ıhnen einen tödlichen Schlag
jede konziliare Freiheit sah, während die anderen, auch Ketteler,

zogerten 1 Dann scheint Lord Acton iındirekt ber
Haynald Ketteler darauf aufmerksam gemacht Z haben, da{fß eın
Unterschied 7wischen dogmatischen un anderen Fragen gemacht
werde, worauf Ketteler 1n eıner seiner cQharakteristischen impulsıven
Augenblicksreaktionen sotort meınte, da{ß auf dieser Ba die
Arbeit der Minorität sinnlos se1l un mMan yleich den ersten Zug ach
Hause nehmen könne16. Mıt Ketteler War aber W as wıederum
bezeichnend 1St die Zanze Minorität für eine Protestaktion
WONNCH.

Niıcht alle Forderungen Kettelers 1in einer Versammlung VON

700 realisierbar. Freilich 1St bedenken, dafß einıger allzu
individualistisch klingender Formulierungen („dafß jeder Bischotf judex
un test1is 1St) 1er doch ausdrücklich eine schrankenlose Freiheit
ablehnt, und tür eiıne vernünftige Ordnung der Diskussion eintritt,
während das unbegrenzte echt eines Jeden, ber alles un jedes
sprechen, gerade die Mehrheıt der Konzilsväter Von der Meınungsäu-
Berung ausschließe. Und wenn sıch nıcht alle Befürchtungen Kettelers

Ketteler meıint jer offensichtlich das Recht, uch bei der feierlichen Schlufß-
abstimmung miıt „Placet 1UXta modum“ stiımmen dürten ıne freilich ebenso-

welchewen1g realisierbare Forderung w1e€e die der mündlichen Darlegung der Modiı,
dıe Abstimmungen 1Ns Endlose verzögert hätte.

Im folg. kurz „Rauscher-Versammlung“ geNANNT.
Tagebuch des ssegger Cisterziensers Salesıus Mayer „Vom Concıilium Vatica-

num ED Mayer) 138
16 Döllinger-Acton, Briefwechsel, bearb E Conzemi1us, I; 179
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1mMm Verlaute des Konzıils bewahrheiteten (insbesondere ıcht seiıne
Angst, Inan werde be1 der Infallibilitätsdebatte durch geschickte
Manipulation der Wortmeldungen die Miınorität VO  3 der Diskussion
aussschließen), 1St doch > dafß diese ınsotern icht
unbegründet WarcNh, als eine hinreichende institutionelle Schranke

eınen solchen Mißbrauch fehlte. uch Ketteler hatte eingeräumt:
„Das Meıste wırd dabei abhängen VON der Art, W1€e sie (SC die
Geschäftsregeln) VvVon den Präsidenten gehandhabt werden“. ber
hatte hinzugefügt59Wenn S1e ıcht von einem sehr hohen Grade der
Gerechtigkeit gyeübt werden, annn dadurch jede Freiheit der
Meinungsäußerung der Minorität unterdrückt werden“.

Vor allem 1St jedoch der Kernbegriff der konziliaren Freiheit
bemerkenswert. Er richtet sich ıcht NULr eine absolutistische
päpstliche Konzilsleitung, sondern auch eın reines „MayJoritäts-
recht“ un me1lint DOSI1ELV das echt aller Konzilsmitglieder, effektiv

Zustandekommen der Entscheidungen mitzuwirken. „Freiheit“ des
Konzıils bedeutet, da{fß die Beschlüsse Frucht des Zanzen Konzıils un:
des Zusammenwirkens seiner aktısch bestehenden Fraktionen se1ın
mussen, un ıcht einer Mehrkheıt, die ıhren Willen eintach der
Minderheıit aufzwiıngt. S1e hängt damıt miıt dem nanımı-
tätsprinzıp

Ketteler schrieb diese „Privatgedanken“ ıcht HU: für sich persönlich
nıeder, sondern trug S1e der wenıgstens ıhre entscheidenden
Gedanken auch in der Rauscher-Versammlung VO VOTLT 1
Ihre entscheidenden Forderungen finden sich ann 1in der von

deutschprachigen Minoritätsbischöfen unterzeichneten Protestadresse
VO das HE Reglement 18, S1e 1St 1 Unterschied der
weitschweifigeren französischen, von Dupanloup verfafßten, Adres-

un der mit dieser 1 wesentlichen übereinstimmenden Oster-
reichischen Eingabe (} Sanz auf diese wesentlichen Hauptpunkte un
VOT allem autf das Unanimitätsprinzip bei dogmatischen Konzilsent-
scheidungen konzentriert, stellt außerdem W 4ds 1n der französisch-
österreichischen Adresse nıcht 1n dieser Deutlichkeit geschieht die
Gültigkeit des Konzıils selbst un seiner Beschlüsse bei Nicht-
Beachtung dieser Regeln in raäxe Ketteler selbst 1St auch der Vertfasser
dieses Protestes; das geht daraus hervor, da{fß eın deutscher Entwurt
des lateinischen Textes AUS der Hand von Kettelers Sekretär Raich
erhalten 1St, un außerdem 1ın den Rauscher-Versammlungen VO

Tb Mayer, 139 die stichwortartige Notiz über den Vortrag Kettelers resumilert
die Hauptpunkte der „Privatgedanken“).

Mansı 51
Ebd., P

20 Ebd., DE
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und 33 Ketteler often als Autor dieses Textes hervortrat2l. Der
Schlufßfßsatz des deutschen Manuskriptes stellt, w 1e€e 1n den „Privatge-
danken“, alles auf den Zentralbegriff der konziliaren Freiheit aAb

„Wır halten dıe Berücksichtigung dieser Bemerkungen für
wichtiger, da s1e uns als nothwendige Consequenzen jener unveräußer-
lichen Freiheit erscheinen, VON welcher die Gültigkeit des Concils
abhängt.“

In der lateinıschen Endfassung 1St diese Stelle eine Jängere
Formulierung etreten, 1n welcher das Stichwort „Freiheit“ seiıne
beherrschende Stellung verliert, un: stattdessen noch bestimmter das
Unanimitätsprinzıp 1n den Vordergrund rückt 22 das reilich 1n
Kettelers Freiheitsbegriff eingeschlossen 1SE. Man darf annehmen, da{fß
in der Formulierung dieses Schlußsatzes Bischof Hefele V. Rottenburg
mitgewirkt hat, der MI1t Ketteler sıch gerade tür diese
Adresse einsetzte un damals besonders aut den Kernpunkt des
„Consensus unanımıs“ hinwıeS 23

Der „Consensus unanımıs“ als Voraussetzung dogmatischer Kon-
zılsentscheidungen, damals zentraler Programmpunkt der Mınorıität,
auch heute wieder VO  a} namhaften Theologen in seiner prinzipiellen
Berechtigung anerkannt Z wırd VvVon Ketteler ıcht erst Februar/
Maärz 1 SC) verfochten. Bereıts in seinem Hirtenbrief VO 12 11 1869
VOL dem Konzil hatte daraut hıngewıesen, dafß Glaubensentschei-
dungen „nıcht eLwa2 nach Majyorıitäten getroffen werden, sondern durch
die Einmütigkeit des kirchlichen Lehramtes“, un da{ß in
iıhnen „das aup un die Glieder des apostolischen Lehrkörpers, der
aps un die Bischöfe, iın unauflöslicher Einheit übereinstimm-
men  < 29 Dies hängt mMi1t seinem „organıschen“ Kırchenbegriff
MMCN, w1e G ıhn, in Anlehnung an Möhlersches Gedanken-
gzut, 1n diesem selben Hirtenbrief vorlegt: das VWesen des irchlichen

271 Mayer, 141 (v. 1, 9 „Adresse inbetreff der Maınz wünscht sS1e
kürzer 1e Forderung der schriftlichen Formulierungen wünscht S
da{iß VOTLT der Debatte Generalredner (Eıiner); da: die absolute Mayorıtät
ausgeschlossen die Commiss1ionen verstärkt werden Rottenburg wünscht AB
kürzungen mit Maınz Diese Vorschläge Kettelers sınd, abgesehen VO etfzten
Punkt, identisch mit den Forderungen der ZENANNTLEN Eingabe. Ebd., V, d
„Diakovar (Stroßmayer, Cr lıest die wen1g corrıigierte Zauschriftft der Franzosen
bzgl der (also die Öösterreichische {\dresse, d. Verf) Maiınz liest seine
Eingabe

„Existimamus hisce observatiıonıbus mMAa1us pondus inesse, qula desumptae
SUNT 1psa natura prax1, QUam 1n concıilis Oecumen1Ccıs ecclesia
immutabiliter observavıt, u proinde observatıo deo CONNEXA est D
libertate forma, quibus decretum synodale 1n rebus fidei ferendum eST, Omıittı
NO]  3 possıt, quın ıpse valor synodalıs Oecumen1cı decreti vel nullus vel dubius
reddatur.“ Dieser lat. Passus 1St 1mM dt. Ms Rande eingefügt.

Döllinger-Acton, Briefwechsel E1 188
Congar: Una Sancta (1959) 161 H. Küng, Strukturen der Kırche

(Freiburg 39—46; Ratzınger, Das U Volk Gottes (Düsseldor: 143
25 Ketteler, Hirtenbriefe, 600
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Lehrorganısmus, WI1IC autf Konzıl dargestellt wırd versteht
als dialektische Bezogenheit von Vielheit (wıe S1eC durch den ber den
ErdkreisZeEpiskopat reprasentiert wiırd) und Einheit (wıe
s1ie Petrus un dem Papste verkörpert 1St), die beide ıhrem
Aufeinander-angewl1esen-sein das Lehramt der Kıiırche ausmachen ?6.
Entsprechend hatte VO 21 12 1869 datierten lateinischen
Entwurf Eingabe das Konzıil welche die Definitionsformel
betrat (die der ursprünglich geplanten Fassung den apst als allein
Deftfini:erenden erscheinen lıef), betont die Autorität des Konzıils lıege
nıcht allein aps sondern „Consensus unıversalis Conscılıii
bzw dem ‚NUMECIUS esti1um FEcclesiam repraesentantıum Es
1ST die „Vielheit“ der Kirche welche Weltepiskopat reprasentiertıst
und die sıch der Einheit des Glaubenszeugnisses ausdrücken
muf{fß 27

Damıt WTr reıilich nachdem diese Proteste unwirksam geblieben
9Sanz IMAasSS1IV die Autorität und Legıtimitat des Konzıls cselber
rage gestellt Ketteler der dieser Infragestellung Zanz wesentlich
beigetragen hatte, un der der rage des Unanımitätsprinz1ıps ZU

„harten Kern der Mınorität gehörte, der damals auch „Versuch“
(„experimentum“”), die päpstliche Infallibilität durch Mayorıtät

bezeichnete 8definieren, als „wahres Verbrechen der Kırche
wehrte sıch andererseıts MI allen Kräftten Tendenzen der
Mınorität die CS auf Bruch ankommen ließen 29 WEeNNn auch
andererseits ohl mehr als einmal besonders nach dem bekannten
Zwischenftall MItC Strofßsmayer D SCHHIGT üblichen, reılich
oft verständlichen Temperamentsausbrüche sıch ı schärfsten Worten
>> das Konzıil iußerte

Man annn ohl SascCch, dafß anders als der inhaltlichen rage der
päpstlichen Infallibilität die örmale Problematik Konzıils, das
1U  w einmal unmittelbar folgenschwerste Definition durch
Majyorisierung zustandebrachte, Vomn Ketteler auch nach dem Konzıil
nıcht wirklıch bewältigt worden 1ST Es War einfach SC1IN kirchlicher
Sınn, der 6S nıcht zuliefß da{ß WI1C manche andere Mınoritäts-
bischöfe ach dem 18 Juli zunächst abwartender Stellung
verharrte, bıs sıch die moralische Unanımıität des Weltepiskopates
nachträglich der Annahme der Konzilsbeschlüsse einstellte Der
innere chwebezustand den Kardınal Schwarzenberg C1iN halbes Jahr
lang durchhielt kam für ıh: ıcht rage ber eine überzeugende

26 Ebd 594
27 Aut den Unterschied 7zwischen dieser Auffassung un dem „parlamentarischen

Repräsentationsbegriff Döllingers wırd der angekündigten Arbeit CINSCSHAaN  €
2R Hıst Jb (1927) 679
20 Döllinger—-Acton, Briefwechsel 11 AD

Ebd 260
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Antwort autf den Einwand das Konzıil mangelnder
Unanımıität konnte auch nıcht geben. Seine Erwiderung vegenüber
Acton 1St mehr polemisch als überzeugend und gerade die ormale
Autorität des Konzıils VOTITAUS, die 1er 1n rage steht ö1 Offenbar
legte sıch die Dınge zurecht, dafß durch das Fernbleiben der
Mınorität be1 der fejerlichen Schlußsitzung VO 18 Julı die moralısche
Einstimmigkeit doch 1 Konzıiıl selbst erreicht se1 In den beiden VO  3

ıhm vertaßten gedruckten ntwürten für das Hırtenschreiben der
Fuldaer Konferenz VO bıs 1870 wird die Okumenizıtät
des Konzıils in erster Linie darauf abgestellt 32 Nun 1St wahr, da{fß
Ketteler 1n seinem eigenen Abschiedsschreiben 33 seınem Fernbleiben
den Charakter eiıner „Stimmenthaltung“ gegeben hatte. Er hatte
jedoch Unrecht, WENN meınte, auch die Entscheidung seiner meılsten
Kollegen der Mınorität ın diesem Sınne deuten können;: diese
verstanden vielmehr iıhr Schreiben 34 als innerkonziliarischen Akt un
als ein 1n der orm höfliches, aber 1n der Sache eindeutiges „Non
placet“, auch WEeNnNn s1e gerade auf Betreiben Kettelers hın von eınem
ausdrücklichen Protest die Gültigkeit des Konzilsbeschlusses
Abstand hatten 39 Diese Begründung Kettelers wurde
annn auch 1mMm Fuldaer Hiırtenbrief iıcht übernommen; stattdessen
verwıes INa  z} dort zunächst auf die nachträgliche Einstimmigkeit durch
den Beıitrıtt der meısten bisherigen Minoritätsbischöfe d6 Als Bischof

ın solches Urtheil (sC. ber die Bedingungen eines gültigen Konzıils) csteht
dem einzelnen Bischofe nıcht Z viel wenıger einem einzelnen Laien oder einem
einzelnen Priester. Jene Aeußerungen der Bischöfe über die Bedingungen eines zül-
tıgen Concils konnten nımmermehr die Absicht haben, eın solches unberechtigtes
Urtheil hervorzurufen. Sıe berechtigt als Meinungsäußerungen der einzelnen
Bischöte be1 den Verhandlungen selbst. S1e können ber unmöglich als Normen die-
NnCN, nach welchen jeder Fiınzelne die Gültigkeit der Beschlüsse des Concils beurtheilen
darf Damıt ware die Lehrautorität der Kirche 1n iıhrem Grunde vernichtet und
dem schrankenlosen Subjectivismus hür und hor geöffnet“ (Dıe Mıiınorıität auf dem
Concıl | Maınz 8

50 lange die Berathungen dauerten, en die Bischöfe iıhre Ansichten miıt
unumwundener Offenheit un: unbehinderter Freiheit ausgesprochen, un CS sind
hiebei auch manche Verschiedenheiten hervorgetreten. ber bei der Beschlufß-
fassung herrschte une ollkommene Übereinstimmung, dafß eiım ersten der beiden
ecrete kein Bischof, e1m andern 1Ur wel verschiedener Meınung waren“ (2 FKnt-
wur: Im Entwurt wiırd dies austührlicher begründet, und ann hervorgehoben:
995  1e€ öffentliche Sıtzung alleın 1St der entscheıidende conciliarische Act“.

oll Lac VII 994 Mansı A 1324 B/C; vgl dazu uch Ketteler, Das
fehlbare Lehramt des Papstes nach der Entscheidung des vaticanıschen Concils
(Maınz Yel P Anm

Coll Lac VII 994 Mansı D 1325
Ketteler, Die Mıiınorität aut dem Concil  ‘5 {& vgl Granderath ILL, 495)
„Wegen dieser Meinungsverschiedenheiten kann aber, selbst abgesehen VO  e dem

Umstande, da{fß tast sämtliche Bischöfe, welche abweichender Ansıcht 9 1n der
betreftffenden öffentlichen Sıtzung nıcht erschienen sind, die Gültigkeit der Beschlüsse

wenıger bestritten werden, als weıtaus die meısten dieser Bischöte den Be-
schlüssen des Concıils nachher beigetreten sind“ gedruckt. Entwurf 1mM Kölner Diö-
zesan-Archiv, Cab Reg 1:} 11)
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Dıinkel von Augsburg diese damals verfrühte Behauptung beanstande-
öl strich IN  $ S1ie der Endfassung, verzichtete aber damıt

praktısch darauf den formalen Einwand das Konzıil
widerlegen Die Ratlosigkeıit angesichts der celber auf dem Konzıl
CINSCHOMMECNE: Posiıtion des „Consensus 1U Okume-
NızZıtaAt POS1ULV begründen, iıcht NUr bei Ketteler, sondern
och eklatanterer VWeıse be1 den anderen deutschen Minoritätsbischö-
fen hervor

Die mafterijale eite Papstliche un gesamtkirchliche Infallibilität

Anders als der formalen rage 1STt e Ketteler, der doch keineswegs
LU „Inopportunist WAar der Sachfrage der päpstlichen Unfehlbar-
eıt gelungen, hne Bruch MI1 SC1INCNHN auf dem Konzıl
Überzeugungen Bejahung des Dogmas VO 18 Julı
gelangen, auch Wenn nach WI1Ie VOLFr VO  w} der Einseitigkeit un
Ergänzungsbedürftigkeit dieser Deftinition überzeugt blieb Die bereıts
sehr reichhaltigen gedruckten Quellen, die ber SC1H NNECICS Rıngen MI1
dieser rage vorliegen 59 ergeben wesentlichen folgendes Bild

Ketteler WAar bereits VOTF dem Konzıl VOIN der päpstlichen
Lehrinfallibilität definıtiven Ex-cathedra-Entscheidungen PCISON-
ıch überzeugt un: hat dieser Überzeugung auch während des
Konzıils N1Iie vgezweifelt

Er War jedoch abgesehen davon, dafß ıhre Definition Aaus den
verschiedensten Gründen für „1NOPpOrtun hielt gleichfalls überzeugt
da{ß der apst bei solchen untehlbaren Detinitionen nicht als „isoliert
VO  a der Kıirche un VO Episkopat vorgestellt werden dürfe, vielmehr

untrennbarer organıscher Einheit mMiıt dem Lehramte,
dessen aupt 1STt stehe Dabe!i bestimmte ihn

a) DOS1ULV SC1H organısches Kirchenverständnıis auf der Lıinıe der
katholischen Romantiık Immer wıeder hob hervor, dafß Siınne
VO  e} ROöm 172 („Ita multi; NUumı COTrDUS Christo, singuliı

alter alterius membra Y alle Einzelfunktionen der Glieder (und
damıt VOL allem des Prımates) 198088 Zusammenhang der Mitwirkung
des GGanzen,; und nıemals isoliert rein 551 sıch“ betrachtet richtig

RömQschr 58 (1963);
5 „Wegen dieser Meinungsverschiedenheiten kann ber die Gültigkeit der Concıiıls-

beschlüsse ı keiner Weıse bestritten werden, selbst abgesehen VO!  e dem Umstande,
dafß fast sämtlıche Bischöfe, welche ZUT Zeıt der öftentlichen Sıtzung noch abweichen-
der Ansıicht ‚9 sıch der Abstimmung derselben enthalten haben Lac
VII 1734 C)

39 Außer SCINCHN beiden Konzilsreden PE Schema Pastor (Mansı 5 9
LT 890—99) ı GTSEIGT: Lıinıe die Dokumente bei ıed (vg Anm un Len-
hart AM (1951) x (1952) e (1953) 3725 55 (1954) W
(außerdem Ketteler-Monographie V:S Anm

40 Vgl dazu Fastenrath Münch ' ThZ 2 43_56
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verstanden un: AausgeSagt werden können 41 He spezifischen
Funktionen, also alle „AÄctus propri1“, sind umgriffen VOoNn dem
grundlegenderen ‚Alter alterius membra“ 42 .

b) negatıv se1ın Antı-Absolutismus, welcher seine Färbung durch
persönliche Erfahrungen (bewußte spirıtuelle Lebensentscheidung auf
dem Hıntergrund des „Kölner Ereijignisses“) un durch seın kırchen-
un gesellschaftspolitisches ngagement 43 erhält: „Absolutismus“ 1St
für ihn Inbegriff ufonome theonomer Lebensgestaltung; un
Emanzıpatıon eines Menschen Aaus allen vorgegebenen un: vVvon seinem
Wıillen unabhängigen Bindungen, seı N auch 1MmM kırchlichen Bereıich,
widerspricht dem Wesen des Menschen. Denn gerade auch dadurch,
dafß WI1r 1n zwischenmenschliche Abhängigkeiten gestellt sınd, zeigt S1'  ‚9
da{ß WIr uns iıcht selbst gehören, sondern (SÖöEt 44 Er wiıderspricht
darum erst recht dem Wesen von Kirche. Eıinen päpstlichen Absolutis-
INUS aufzurıchten, heißt für ihn, demselben neuzeitlichen Autonomie-
Denken verfallen, dem INan entgegenwiırken möchte, un ıcht sehen,
da{fß der Absolutismus MIt innerer Konsequenz Z Revolution führt

Andererseits War Ketteler auf der Suche nach einer Synthese, die
diese verschiedenen Anliegen miıteinander verbinden konnte, bzw. ach
einer Fassung der päpstlichen Lehrinfallibilität, in welcher gleichzeitig
die ursprüngliche Unfehlbarkeit der Gesamtkırche, bzw des Bischofs-
kollegiıums in seiner organıschen Ganzheit, unangetastet blieb Es WTr
ihm dabej evıdent, da{ß das Verhältnis VO  3 Papst un Bischofskolle-
z1um nıemals VO  3 einem Pol Aaus sinnvoll ertaßt werden kann, sondern
ımmer NUr indem 1114A4a beide Größen 1m Auge behält.

Dabei hat Lenhart 45 gyezeigt, daß Ketteler, unbefriedigt VvVon dem
1m Grunde doch „papalistischen“ Ansatz Se1Nes Domdekans Heinrich,

41 So in dem dt Entwurt des abgesehen VO einem Absatz, der wohl] VOon
Hefele STAamMMtT V iıhm verfaßten Protestes ME die Herauslösung der
Primatskapıtel aus dem Kiırchenschema: „Die Kirche ISt.; Eın eib MmMiıt vielen
Gliedern, die ber NO eundem habent, die ber doch wieder en-
hängen, da singuli alter alterius membra SUNT In diesem Zusammenhang Eindet
OE der besondere ACt; welchen Gott jedem einzelnen Gliede durch seine Instiıtution
angewıesen hat, seın wahres Verhältnis, seın Recht, ber uch se1ıne nothwendige Be-
schränkung. In diesem Zusammenhange kann vieles VO  3 dem Primat ZeSART werden,
W AS hne Berücksichtigung desselben unwahr 1St. In diesem Zusammenhang könnten
WIr bei der Abstimmung vielem Placet 9 dem WIr ohne diesen Zusam-
menhang eın unbedingtes Non placet müfßten“.

49 99  1e Exposıition dieser Lehre VOC| Primat muß, richtig nd wahr se1in,
VOor allem anerkennen, da die proprii auch der edelsten Glieder immer Nur
als alter alterius membra, immer 1LUFr ın Anerkennung dieses Verbandes mi1t den
anderen Gliedern des Lehrkörpers ausgeübt werden können“ (ebd., dieser Passus
fehlt 1im lat Text)

4:) Zu diesen Hıntergründen vgl jetzt Birke, Bischof Ketteler und der
deutsche Liberalismus (Maınz

50 bes im Briet v. 1870 Heinrich: AM (1952) 320
Bischof Ketteler H4: 83
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faszınıert wurde durch den Lösungsversuch den ıhm Francısco
Quarella SJ Studienpräfekt Germaniıkum un damıt Hausgenosse
Kettelers anbot Dieser Einthu{ß 1ST 11U: gENAUCI untersuchen

Der 2aps als epräsentant und Mund der Unfehlbarkeit
der Gesamtkirche

Die VO  3 Ketteler verbreıtete Konzilsschrift „Quaesti0” Quarellas
schließt sıch der Fragestellung Sanz otfenbar Maret Wıe
dieser sıeht die Kırche als konstitutionelle Monarchie („monarchia
temperata welcher Eerst apst un Bischofskollegium
ıhrer Einheit den vollen un adäquaten Träger sowohl der Unfehlbar-
eıt WIC der Fülle ırchlicher Jurisdiktion ergeben Und doch geht die
„Quaest1i0 wesentlichen Punkte ber Maret hinaus: enn
etzten Endes wiırd iıhr das Verhältnis Von apst un Bischofskolle-
SIum ıcht eigentlich addıtiv verstanden, WI1e 1€es weitgehend bei
Maret gyeschieht sondern als Z W ©1 Größen, die sıch ZEZENSECILLEY
einschließen Der apst besitzt als Repräsentant, Sprecher Mund un
rgan des Bischofskollegiums un der Gesamtkirche (freilich auch LLUL

qua Repräsentant und nıemals „isoliert für sich, „persönlich‘ och
einmal die Präarogatıve, die dem Apostelkolleg als Ganzem se1iner

Einheit MmMi1t dem aupte zukommt 458 Damıt berührt sıch die These
Quarellas bemerkenswerter Weıse MI dem heute VO  3 Rahner
vorgetragenen theologischen Ansatz 49

emerkenswert sind die grundsätzlichen Überlegungen ber den
Träger der hırchlichen Untfehlbarkeit Vor allem deshalb weıl sıch
WIeEe WITLE noch sehen werden, Ketteler persönlichen Konzept
daran anschliefßit un diese noch erganzt Es gebe j1er reı mögliche
Theorien

C zibt NUur e1iINE Unfehlbarkeit deren unmittelbares Subjekt 1Ur
der a  S 1ST un die Gesamtkirche 1Ur mittelbar durch ihn:

x1bt ZWIEL Unftfehlbarkeiten: eine der Gesamtkirche miıt
Einschlufß des Papstes als ihres Hauptes zukommende, und A2Zu noch
Cine 1C1N „persönliche des Papstes alleın;

46 (Ad instiar Manuscrıipti impressum) Quaesti0 (Druckort Solothurn), hier Z1I
nach der Wiedergabe bei Friedrich, Documenta ad ılustrandum Concilium Vatı=
Can umm Nnı 1870 (Nördlingen ; E128

47 Du Concıle eneral de la DPaıxX religieuse, Bde (Parıs Le Papc les
eveques. Defense du lıvyre SUr LB Concıle general 1a PalX religieuse“ (Parıs 1869

Zur Ekklesiologie Marets vgl Thysman Revue ’Hıstoire Ecclesiastique 52
Bacht Catholica 93 110

48 Besonders bezeichnende Stellen Friedrich Documenta, 31 110
49 Rahner KRatzınger, Episkopat un Prımat (QuaestDisp 1 [ Freiburg

Rahner, Schriften Zzur Theologie 31 (Einsiedeln
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CS o1bt NUr eine Unfehlbarkeit, die der Gesamtkıirche, welche sıch
ihrerseits aut verschiedene Weısen ausdrückt:
a) „vel PCI Ecclesiam dıspersam, QUAC eandem CUMm ecclesia

Romana doctrinam promulgat“
vel in concılııs oecumeniı1Ccıs“

C} „vel SCSC manıtestat PCI Romanum Pontificem, ad qUCIM
ecclesiae Convenıiunt, qu1ıque in omn1ıum ecclesiarum tidem
comprehendit et pronuncı1at“ 0

Die 1St also die ausgesprochen „neo-ultramontane“ Unfehlbar-
keitstheorie, welche in dem apst die Quelle der kıirchlichen Untfehl-
barkeit sıeht ol Es tällt dem Autor ıcht schwer, aufzuweıisen, daß
diese Theorie mıt dem ZaNzZCNHN Schritt- un TIraditionsbefund 1n
Widerstreit steht. ber auch die 7zweıte se1 unhaltbar un noch 27ZUu
überflüssig: eıne solche persönliche Untehlbarkeit des Papstes
neben der Unfehlbarkeit der Gesamtkirche anzunehmen, müßte mMan
{9 eiınen mirakulösen Eingriff des Heılıgen Geılstes bei jeder
Definition voraussetzen, W as die Vernuntft sel, da der apst
dieses Licht doch VON der Kirche empfangen könne 92 Es bleibt also
NUur die dritte, VoNn ıhm selbst vertochtene Theorie.

Am Schluß seiner Ausführungen kommt ann folgendem
Ergebnis:

Letzte unfehlbare Autorität 1St die Gesamtkırche, „S1Ve consıderetur
in FEcclesia dispersa, S1ve 1n Ecclesia CONgregaTta, S1Vve 1n Romano
Pontifice, 1ın quUO Lanquam 1n SUPITEMO vertice TtOTL2A veluti assumıtur et
repraesentatur Ecclesia“.

„Ecclesia unıversa ST infallibilis, et explicat SUUum
magısterıum S1ve dispersa, S1ve CONgregata, S1Vve per Romanum
Pontificem, qu1 eodem C fOTO COI DOIC spirıtu verıtatıs VIVIt et ad
quCM ut ad et centrum ecclesiae contluunt“ 99

Dıie Unfehlbarkeit kommt also in erster Linıe der SanzeNn Kirche 1N
iıhrer räumlich-zeitlichen Erstrecktheit ZU ; S1e 1St aber noch einmal
konzentriert un verdichtet 1mM Papst, der dabej reilich nıemals
„persönlıch“ untehlbar ISt, sondern immer 1Ur 1 Namen der Kirche,
als iıhr Sprecher un Repräsentant, als iıhr göttlich bevollmächtigtes
Urgan, ıhren Glauben ausspricht. Dıieses Gebundensein des Papstes
die Kırche, deren Repräsentant ISt, hat bei Quarella durchaus
praktische Konsequenzen: nıcht ZWAar 1n der Weıse, dafß der apst
einen bestimmten fixierbaren juridischen Modus gebunden ware, aber
doch in der VWeıse, da{ß die richtig verstandene Untehlbarkeit dem

Friedrich, Documenta, 105
51 Über die Bedeutung dieser Theorie als Hıntergrund des Kampftes der Miınorität

komme ich ın meıiner Arbeit ausführlicher sprechen.
3 Friedrich, Documenta, 109

Ebd., Pr

218



PAPST, KONZIL UN.:  - UNFEHLBARKEIT

aps gerade durch die ständige Kommunikation mMı1ıt der Gesamtkır-
che un das Von iıhr ausgeübte „Korrektiv“ (und ıcht eitwa durch
persönliche „Erleuchtung“!) zukommt 94 Wır werden demselben
Gedanken noch be] Ketteler begegnen.

Übrigens hat Quarella seine Gedanken noch einmal 1ın einer für
Ketteler bestimmten Kurzfassung resümıert, welche VO 1870
datıert un „Decretum de iıntfallıbilıtate Romanı Pontihicıs“ betitelt
1SEt. Sıie geht VO  a der rage aus, 1n welchem Verhältnis die päpstliche
Unfehlbarkeit jener der Gesamtkirche stehe, bzw inwiefern beide
miteinander vereinbar sind un sich ıcht ausschließen. Alles hängt
nach diesem Skriptum davon ab, w1e die päpstliche Infallibilıtät
verstanden wird als rgan der unfehlbaren Kirche der als
persönliche, VO  3 der Kirche unabhängıge Unfehlbarkeit. Ahnlich wı1e
in der Quaesti0 wird eine Reduzierung der kirchlichen auft die päpstliche
Unfehlbarkeit zurückgewı1esen, ebenso die Vorstellung einer „doppel-
ten Unftfehlbarkeit“. Die richtig verstandene päpstliche Unfehlbarkeıit
talle vielmehr IFE der eiınen der ganzecnh Kıirche Glaubens-
regel 1St allein das Urteıil der Gesamtkırche, welches siıch jedoch aut
verschiedene Weıse manıftestiert 0I «

5 a) entweder durch die Ecclesia dıspersa
b) oder durch die 1M Konzıil versammelte Kirche
C) oder durch den apst, dem als aup alle Glieder

zusammenkommen, 1n dem als Zentrum alle Lıiınıen zusammenlaufen,
1n welchem als 191 iıhrer höchsten Aufgipfelung die Lehren aller Kirchen
zusammengefafßt sind, un durch welchen als ıhr göttlich bestelltes
rgan die Kiırche spricht un ıhren Glauben ausspricht.“

Daraus folgt für das richtige Verständnis der päpstlichen Untehlbar-
eıt

„Wenn Man dem cathedra definierenden apst den aps
versteht, der als aup der Kırche repräsentiert, ıhren Glauben
ausspricht, ıhre Entscheidung durch seıne höchste Autorıität bestätigt
oder WEeNN iIN4an darunter die Gesamtkirche versteht, die durch iıhr von

Christus eingesetztes aupt, ıhr rgan und iıhren Mund ıhre
Entscheidung verkündet, ıhren Glauben ausdrückt“, annn stehe csS

außer Zweifel; da{fß iI1all 1n diesem Sınne von päpstlicher Unfehlbar-
eıt sprechen könne.

„Wenn INa  3 darunter jedoch den apst versteht, der, unabhängıg
Von der Zanzeh Kirche, NUr se1ne persönliche un höchste Autorität

Eıne wesentliche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das „convenıre“ der
Irenäus-Stelle lib FE CONLTIrz2 haer. 2); welches Quarella dem Sınne AauS-

gelegt un ımmer wieder zitiert wird, da die römische Kırche durch den ständigen
Kontakt mit allen übriıgen Kirchen 1n der Wahrheıt bleibe „ad hanc ecclesiam
Oomanum confluunt ecclesiae 1n 1psa reassumıtur (ein aufiger Ausdruck
1ın der Quaesti0!) tradıt1o0 omnıum ecclesiarum“ (Friedrich, Documenta, 38)

Dt Übersetzung durch miıch
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gebraucht, un dann durch eıne mirakulöse un außerordentliche
Assıstenz des Geıistes unfehlbar ISt, annn WIr, dafß es weder
in der Schrift noch 1n der Tradition irgendeine Grundlage xibt, 1es als
Glaubensdogma definıeren“.

Gerade diese Alternative 1St aber wiederum wichtig, die Formel
in Kettelers Kırchenschema verstehen, welches reilich mehr als eın
Monat trüher lıegt Doa Möglicherweise 1St Quarella auch der Verfasser
dieses Kıiırchenschemas 950 In Kap 13 dieses VO  3 Ketteler dem Konzıil
vorgelegten Alternativschemas ber die Kıiırche heißt CD, die Ausübung
des (unfehlbaren) kırchlichen Lehramtes geschehe:

Wenn die Kirche auf ökumenischen Konzilen der Autorität
des römischen Papstes ber Sachen des Glaubens oder der Sıtten
definiert;

WEeNnN S1e in der ordentlichen Lehrverkündigung dieselbe Lehre
W1e€e iıhr aupt vortragt;

„SIVe G pCI SUUM Caput, ad quod Oomn12 membra convenıant
NECESSC est (vel ad quod NnNeceSsSse est convenıre ecclesiam,
quodque eodem Cu un1ıverso COI DOIC spiırıtu V1ıv1t) QUACNAIM SIt
apostolica tradıitio et ecclesjastica praedicatio christianos populos
edocet“ !

Das sind aber wiederum die reı Weısen der Ausübung der
iırchlichen Unfehlbarkeit 1n der „Quaestio“. Wenn Haynald in der
Rauscher-Versammlung kritisch außerte, da darın „die ZAaNzZC
(päpstliche) Unfehlbarkeit enthalten se1  CC 97 annn übersah doch,
da{fß dieser Unfehlbarkeitsbegriff wesentlich verschieden 1St Von der
„neo-ultramontanen“ Intallıbilitätslehre. Denn in Wirklichkeit steckt
1n dieser Formulierung die Repräsentationstheologie Quarellas.
Was die Terminı „die Kıirche durch den Papst:; bzw „dıe Kırche durch

558 Dieses Kirchenschema Kettelers (Mansı 51 ,  ) wurde zuerst AT der
Rauscher-Versammlung unterbreitet (Tb Eberhard, 164 Mayer, 140), ann

in lıthographierter Fkorm die Konzilsväter verteiılt.
S5D Bemerkenswert IS jedentfalls während sıch 1mM Ketteler-Nachlafß fast allen

eıgenen Konzils-Stellungnahmen Konzepte finden, fehlen diese für das Kirchen-
schema. Eıne Bemerkung iın einem Brietf Heinrich („Ich habe Jetzt eiıne
Arbeit ber die Kırche, die mich unendlich erfreut un: meıine n Anschauung
tausendmal besser ausdrückt, als ich sS1e hätte ausdrücken können“: AM [1952]
322) scheint eher autf das Kirchenschema hinzuweisen, als auf die „Quaestio“, w1e
Lenhart Bischof Ketteler IFE 1:22) annımmt, der überdies 1er beide miteinander

verwechseln scheint; enn die „Quaesti0“ 1St keine N: Arbeıt ber die Kirche“.
Dann hat seine eigenen Ideen war 1n dem Kırchenschema wiedererkannt, dieses
jedoch ıcht selber verfaßt. Gerade 1n dieser Zeıt hat sıch Jedo besonders der
Mitarbeit Quarellas bedient. Für die Autorschaft Quarellas, der jedenfalls tür seine
Miıtarbeit, spricht ann weiıter die tast wörtliche Übereinstimmung der 1m folg. 7i
Formel 1ın K.’s Kırchenschema, un: ın dem VO  3 Quarellas Hand stammenden
Zusatz 1n K.’s Observationes ZU Caput addendum: Hıst Jb (1927) 6/9

Mansı ON 869
Döllinger-Acton, Briefwechsel Ir 210
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ıhr Haupt  D etzten Endes besagen, wiıird deutlich durch die oben
zıitierten 'Texte der „Quaesti0“, dıe Z . wörtlich mi1t der Formulie-
run$s 1mM Kirchenschema Kettelers übereinstiımmen, SOW1e durch die
Gegenüberstellung in der Kurzfassung Quarellas: auf der eıiınen Seıte
primäre Unfehlbarkeit der Gesamtkirche, die durch den apst als ıhr
aup un rgan spricht auf der andern Seite eıne „isolierte“, rein
„gottunmittelbar“ verstandene päpstliche Unfehlbarkeıit, die ıcht
innerlich un wesentliıch aut die Kiırche angewı1esen 1St. Auf jeden Fall
hat sich Ketteler 1er mıiıt dem Grundansatz Quarellas identifızıert.
Auch in seinen beiden Konzilsreden tauchen bemerkenswerte Paral-
lelen Zentralgedanken der „Quaest10“ auf wenngleıch c5 auch
vertehlt iSt sıch dıe Abhängigkeit Kettelers von dieser Schritt CNS
vorzustellen. In eınem wesentlichen Punkte scheint der aınzer
Bischot jedenfalls, w1e WILr noch sehen werden, ber die „Quaesti0“
hinausgegangen se1n: insofern annahm, da{ß der Hl Geilst bei
eigentlichen Ex-cathedra-Entscheidungen auch garantıert, daß diese
notwendige Bedingung des Sich-stützens auf dıe Kirche tatsächlich
realisiert wird.

Drn Aare Rückbindung als Strukturelement der sichtbaren 1r

Ketteler hat diıe Gedanken Quarellas weitergeführt 1n eiınem
persönlichen Konzept, das uns mıtten in sein ınneres Rıngen miıt der
rage hineinführt, un das sicher A4US5 der 7zweıten Konzilsphase,
wahrscheinlich Aus der Zeıt nach seiner ede vom 23 STAMMET. Es zeigt
VOLr allem, auf eine auch außerlich verıfizierbare
Bindung des Papstes dıe Gesamtkirche drang. ein ıcht immer
leicht entziffernder 'Text lautet:

„Begriff der Unfehlbarkeit des Papstes.
der aps unfehlbar cons.(1110) et. req.(uırens) adı.(utorıum)

Ec.(clesiae).
der aps persönlich unfehlbar un: allein unfehlbar, die Quelle

der Unfehlbarkeit der Kirche. Total verwerflich.

Augenfälligste wörtliche Parallele: „adaequatum Ecclesiae fundamentum,
adaequatum subiectum, quod accepit claves regn1 coelorum NO  \ est unus solus
Petrus, sed est Petrus AUN  R CH} Apostolıs: Petrus Caput, Apostoli membra Petro
capıtı unıta: est ıDsum collegium Apostolorum, CU1US Petrus est dux, prin-
CCDS coryphaeus: vel Eest Petrus, 1n 1PSO ın Supremo vertice OTU:

collegium apostolicum reassumıtur“ (aus „Quaesti0” : Friedrich, Documenta,
31, ebenso 110) „Adaeqguatum completum fundamentum est OMANMUS pontı-
fex UL  \ CH)} eDiscOPILS, vel collegıum episcoporum 1n Romano pontifice veluti
ın S:  ® wertice CONSErLUmM reassumptum” (aus der Konzilsrede K’s
Mansı 5 '9 2706 Weıtere emerkenswerte UÜbereinstimmungen: Friedrich, Docu-
5 102 Mansı DE 209 210 A;: Friedrich, Documenta, Mansı 923
896
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(sıc!) der apst für sıch unfehlbar un zugleich die Kırche
unfehlbar: also ”7we] Subjekte der Unfehlbarkeit, Zzwel Unfehlbarkei-
ten Unvernünfitig.

der apst ZW ar ıcht persönlich, von der Kirche, ıcht
allein unfehlbar:; aber dennoch ohne alle sichtbare, wahrnehmbare
Theilnahme der übrigen Kırche unfehlbar, weıl (er) immer innerlich,
ge1ist1g, wesentlich mit Kırche verbunden ISEt.

Dann würde konsequent folgen, dafß immer unfehlbar ware.
Das widerspricht dem SaNzZCH Organısmus der Kırche, welcher

immer für die ınneren Gaben, deren Träger sS1e 1St, äußere, sichtbar
wahrnehmbare Zeichen hat

Das ne1gt daher den Meınungen der unsichtbaren Kırche und
verflüchtigt die Organısatıon des Lehrkörpers eiıner Lehrgabe.
Christus Jesus hat se1ın Lehrdepositum nıcht einem unsichtbaren
Lehrkörper, sondern dem sichtbaren Apostolat übergeben; un die
höchsten kte dieses Lehrkörpers, die iudicia irregrafabilia (sıc!)
mussen daher auch siıchtbar getroffen (?) se1n; der Zusammenhang
mu{fß sichtbar vorhanden sein.“ 5832

Der Gedankengang Kettelers schließt sıch die re1ı möglichen
Konzeptionen VOoOm Verhältnis gesamtkirchlicher und päpstlicher
Unfehlbarkeit 1n der „Quaestio“ und iıhrer Kurzfassung VO Aprıil

Während Ketteler 1er die un: Auffassung bei Quarella
2); die ÖT ausführlich widerlegt iSt. urz un ıcht ohne

persönliche Emotion abtut, befaßt sıch eingehender MIt der (d
an vierter Stelle erwähnten) Auffassung, die be1 Quarella noch nıcht
berührt ıst  9 sS$1e beschäftigte iıhn möglicherweise nach der Relatio 1eSs
VO 13 D welche 1n einem Passus 59 einem solchen Verständnis
Anlaß bot Es 1in also die rage einer „Bindung“ des Papstes
die Kirche bei Ex-cathedra-Entscheidungen, die jedoch nıcht institut10-
nell greifbar 1St. Und 1j1er 1St das Argument der Sichtbarkeit der Kırche
interessant 60 Wenn die Rückbindung des Papstes die Kirche e1in
ekklesiologisches Strukturelement iSt, mu{ sS1e auch der Sichtbarkeit
der Kırche partızıpıeren. Hıer spricht sich die Eıgenart des Denkens
Kettelers AUuUsSs Aaus seiner Leib- un Organısmus- Vorstellung, die
zugleich, w1e schon AUS seinem Kirchenschema hervorgeht ö1

588 Lesart VO'  3 Punkt nıcht immer SAa1z sicher.
Mansı 32; 36
Ahnliche Erwagungen, daß gyerade autf den siıchtbaren Zusammenhang des

Papstes, bzw. seiner Definition, MIt dem übrıgen Lehramt ankomme, finden sıch
uch 1n der d}  n Konzilsschrift „De Summ1 Pontificis intallıbilitate personali“,
250 welche Von Mayer, dem De-tacto-Berater Kard Schwarzenbergs, STAMMT,
auibserdem 1n der Konzilsrede Ginouilhacs (Mansı Z 216 f.) Es kann
nıcht ausgeschlossen werden, daß davon miıt inspiırıert wurde; un doch wırd in
beiden Fällen der Zusammenhang mit dem Prinzıp der „Ecclesia visıbilis“ nıcht
eutlich hervorgehoben, WwW1e es 1n diesem Konzept K e geschieht.

61 Mansı ö3 866 A/B
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miıt dem Gedanken der Kırche als gott-menschlicher Gemeinschaftt
un damıt als sichtbarer verbunden Wal, tolgte tfür iıhn, da{fß das
Gebundenseıin des Papstes die Kirche siıch sichtbar-institutionell
ausdrücken musse. Und darum meınte CI, allein elıne päpstliche
Unfehlbarkeit 1 Sınne der Lösung, also der bekannten, VO der
Minorität ımmer wiıeder zıtıerten, Formel des Antonınus AL Florenz,
akzeptieren können: der aps ISt insotern unfehlbar, als sıch aut
die (prımär als unfehlbare) Kıiırche stutzt.

emerkenswert 1St ferner die Gegenüberstellung Von „Lehrkörper“
als sichtbar organısıert) un „Lehrgabe“. Hıer klingt bereıts seine
Ablehnung des Begriffes eınes (rein persönlichen) „Charısmas“ ZUrr.

Wesensbestimmung der päpstlichen Unfehlbarkeit Er wollte die
päpstliche Unfehlbarkeit AausSs der rein persönlichen Ebene der CGsottun-
mittelbarkeit in dıe objektiv-sichtbare ekklesiologische Ebene heben
s1e hat nıchts mMI1t einer besonderen „Erleuchtung“ tun; s1e 1St nıchts
„Persönliches“, der Subjektivität des Papstes Geschenktes, sondern
eiıne Gabe, die der siıchtbaren Leibstruktur der Kırche 1mM Zusammen-
wirken ıhrer Glieder zukommt. Damıt wiırd reıilich och ıcht klar,
w1e Ketteler diesen notendigen sichtbaren Zusammenhang versteht
un welchen SCNAUCH Stellenwert be1 ıhm besitzt.

Unfehlbarkeit des Papstes durch das Mediurfi der kirchlichen
Konsultation

Dıies wiıird deutlicher 1n seiınen Ausführungen in der
Konzilsrede VO 25 Z Kapitel. Ketteler möchte Oort die
päpstliche Unfehlbarkeit auf der Linıe der Prinzıpien Melchior
Canos bestimmen, die für das Lehramt der Kirche gelten.
Wiıchtig 1St VOLF allem das und 7zweıte Prinzıp:

Der cathedra sprechende aps 1St angewı1esen autf die
sorgfältige Benutzung der menschlichen Mittel der Wahrheitsfindung:
enn ecS handelt sıch „Assıstenz“ des Heıiligen Geıistes, nıcht
Offenbarung, Inspiration der „Charısma“. Unter diesen Mitteln
nımmt wiıeder einen ersten Rang das Urteil der Bischöfe als „ LEStES et

iudices fidei“ Freilich hängt die Notwendigkeit einer ausdrück-
lichen Befragung des Episkopates von den konkreten Fällen aAb ıcht
unbedingt notwendig, wenn es darum geht, einen Irrtum
verwerfen, dessen Widerspruch Zu ausdrücklich formulierten lau-
ben der Kirche schon mehr der wenıger evident iSt, der WENN die
Einstellung des Episkopates schon Aaus anderen Quellen bekannt iSt, 1St
sS1e auf jeden Fall erforderlıiıch, wenn CS die Definition eines „neuen“”
Dogmas geht, dessen Enthaltensein 1ın der Tradıition un der
Glaubensverkündigung der Gesamtkirche nıcht eindeutig iST: Es 1St
also nach Ketteler in erster Linıe der mehr oder wenıger explizite
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Zusammenhang des Inhaltes einer Definition miıt dem bısher
formulierten ogma, Von welchem rad und Notwendigkeit einer
ausdrücklichen Konsultation abhängt!

Die Vorsehung Gottes für die Kirche verbürgt, da{ß diese Miıttel
faktisch 1MMEY angewandt werden, un dadurch (dıes 1St wichtig f  ur
die Posıtion Kettelers!) verbürgt sS1ie die Unfehlbarkeit dieser Entschei-
dungen. Es 1St darum ıcht möglich, die Anwendung dieser Miıttel und
damıt die Richtigkeit der Entscheidung selbst nachträglich in Z weıitel

zıehen 62
Im ursprünglıchen deutschen Entwurf der ede steht ann och eın

für die Einstellung Kettelers interessanter Exkurs, den in der
lateinıschen ede weggelassen hat

‚Manche wollen die VWahrheıit, dafß die göttliche Assıstenz, wodurch
apst un Concıliıen VOL dem Irrtum befreit werden, ganz wesentlich
un unautlöslıch den Gebrauch aller nothwendigen natürlichen
Miıttel geknüpft sind, iıcht often und klar aussprechen, weıl sS1e eben
den Einwand ürchten da{f nämlich annn jeder berechtigt sel,
sowohl Aussprüche des Conscıls w1e der Papste dem Vorwande,
daß jene natürlichen Mittel ıcht angewendet seıen, anzweıteln könne.
Das 1St. aber NUur annn der Fall; WwWenn dieser 7weıte Grundsatz iıcht
miıt derselben Klarheit ausgesprochen wird. Beides 1St also gleich
nothwendig Wer a4AMXUS$S Furcht DOr diesem Einwurf die Nothwendig-
eıt jener Mittel nıcht aussprechen will, DEYWUYYE dıe Gedanken der
Menschen, daß Sze das Wesen der Untehlbarkeit der Kırche ıcht
yichtig erkennen können 683 Ebenso verwiırrt aber auch der die
Ansıchten der Menschen un erschüttert die Lehrautorität der Kirche,
welcher iıcht ausspricht, dafß derselbe Gott, der durch seine
übernatürliche Gnade den Irrthum VO  e} apst un Concıl ternhält,
MIt demselben Grunde s1e auch bewahrt, nıcht die nothwendigen
Mittel anzuwenden.“

Sachlich wırd 1€es freilich auch 1ın der lateinischen ede gEeSaART. Wıiıe
notwendig es WAal, auf diesen Punkt hinzuweisen, zeıigt die unverkenn-
Aare Anspielung Kettelers auf den NUur Tage zurückliegenden
Ausspruch 1US „La tradiızıone SONO 10  CC Ö

Wesentlich 1St ıcht sechr die von Ketteler hervorgehobene
Notwendigkeıit der Konsultation sich Sıe wurde auch auf seıten der
Mayorıität anerkannt, aber OIt mehr als „moralische Verpflichtung“,
also als individueller Sittenkodex für den apst, der darum auch iıcht

62 Ebd 52 891
63 Hervorhebung durch mich

„CUMM nOstr1s diebus pıe quidem, sed NO secundum prudentiam 1am af-
firmetur, Oomanum pontifıcem talem traditionem Superna quadem infusione quası
1n pectore inclusam habere“ (Mansı 52, 83 Der ohnehin naheliegende V
sammenhang ergıbt sıch uch daraus, da{ß 1m dt. Entwurf der Rede, der aus der
ersten Junihälfte STAMMLT, dieser Passus noch
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in den Rahmen eines dogmatischen Dekretes falle 65 Entscheidend 1St
vielmehr der theologische Stellenwert, der dieser Konsultation gegeben
WIFr:  d. Fuür Ketteler handelt 05 sıch 1er eine wesentliche
ekklesiologische Aussage. Es 1St tür ıh entscheidend ZU: richtigen
Verständnis der kırchlichen un damıt auch päpstlichen Unfehlbarkeit,
da{ß durch diese Mittel, also durch das Medium der irchlichen
Konsultation, vVvVon Gott die Unftehlbarkeit gewirkt wird: un wer

meınt, darüber hinweggehen können, „verwiırrt die Gedanken der
Menschen, daß s1€e das VWesen der Unfehlbarkeit der Kırche ıcht
richtig erkennen können“. Sonst wiırd die Unfehlbarkeit als besondere
individuelle Erleuchtung verstanden, bzw. W as für Ketteler dasselbe
bedeutet als „Charısma“ 66

Fur die Mayorıtät stand freilich allein die rage nach der Jurıdisch-
letztverbindlichen Instanz 1m Vordergrund, un sS1e WAar arum
gene1gt, ekklesiologische Anliegen, die ıcht 1n das Schema dieser
Fragestellung PICSSCch9 VO  a vornherein auszuklammern, der
s1e 1n den Bereich der blofß individuellen sittlichen Verpflichtung
verweılsen. Das Doppelanliegen KS; welches durchaus dem Aantı-
gallikanischen“ Bedürfnis der Mehrheit Rechnung Lrug, aber das
andere Moment ebenso eindeutig betonen wollte, wurde ıcht gyesehen.

Freilich 1St SaSch, dafß Ketteler iın dieser seiner ede se1n Anliegen
ıcht eindeutig Z Ausdruck gebracht hat Aus seiner
eigenwillıgen Bellarmin-Interpretation scheint be] oberflächlicher
Lektüre hervorzugehen, daß der aps NUur ann unfehlbar ISt, WEeNN

siıch aut die Bischöfe stutzt, ebenso Aaus seiner Von ıhm dann
vorgeschlagenen Formel 68 Man mu{ die Fragestellung aber 1er

S50 1n der ntwort Freppels 7 OS Angers (Mansı 5 9
Dıie lat. ede (Mansı DE 891 bezieht sıch aut den Gebrauch des Terminus

„Charisma“ 1n der Relatıo d’Avanzos V, (ebd., 764 B); Jjer WAar tatsächlich
ausgeSsagt: Die Bischöfe brauchen die Einheit MIt dem Papst, in der Wahrheit

Jleiben; der Papst dagegen braucht 1LUFr den Heılıgen Geist.
67 Mansı 52; 897

Ebd., 899 der apst könne ıcht irren „ CUIMN UNLLIUS CX} episcCOoPLS S1Vve in
concılio congregatıs S1Vve pCr orbem dispersis . . definit“; mMa  ; könne auch
„UNI1tus CU)} ep1scop1s“ 1mM Sınne Antonins V, Florenz „consilio ep1scoporum,
auxılıo ecclesiae utens“ der 1m Sınne Bellarmins „audıto consilio aliorum pastorum”
n Dıie olgende Erklärung der Formel durch hebt die Schwierigkeit nıcht
aut meınt, durch eine solche Formel werde ZU) Ausdruck gebracht, da{fß der
Papst auch außerhalb eines ökumenischen Konzils eine Glaubensfrage verbindlich
entscheiden könne. die Lehre offengelassen, nach welcher der Papst dann, WEeNN

cathedra spricht, nıemals allein, sondern 1MMer ın Verbindung MLE den
Bischöfen handelt, hne da In  ; dadurch die schwierige Frage löst, WLLE sich diese
Einheit mIit den Bischöfen manıfestieren MUuSse. bleibt die Frage ach w1e VOT

offen, ob der Papst uch hne diese Verbindung mi1t den Bischöten („etiamsı colus
definiat“) unfehlbar sel. Aus scheint hervorzugehen, da der sıch offensicht-
lıch MIt der hiıer otfenzulassenden Doktrin identifiziert) sich diese Verbindung miıt
den Bischöfen als Wesensmerkmal vorstellt, das bei eigentliıchen Ex-cathedra-Ent-
scheidungen nıemals tehlen kann scheint edoch andererseıts die reale Möglichkeit
einer Dehfinition ohne diese Verbindung VOrAau:  (

2725
ThPh 7/1975



KLAUS Sany2
präzısıeren. Niıcht das steht ın rage, da{ß für Ketteler das Siıch-stützen
auf die Kıirche wesentliche Voraussetzung einer Ex-cathedra-Entschei-
dung 1ISt: da{ß es das ISt, haben WIrFr bereıits deutlich gyesehen. Dıie rage
1St vielmehr: Ist Ketteler der Meınung, da{ß be1 Fx-cathedra-
Entscheidungen Fälle vorkommen können, der apst eintach
AuUufonOoOm handelt, und annn auch iıcht unfehlbar 1St? Und 111

CC in der VO  e} ıhmdas der Ausdruck CUIM Uunıtus Cu ep1SCOp1S
vorgeschlagenen Deftinitionsftormel besagen? Wenn 1es der Fall ware,
an und NUur ann könnte iINnNan vielleicht Sagch, dafß die Auffassung,
die der aınzer Bischof autf dem Konzıil vertretfen hat, in eiınem
entscheidenden Punkte durch die nachträgliche Definition desavouilert
1St. Nur ann könnte in  zn Mit einıgem echt 9 da{f
„grundsätzlicher Gegner“ nıcht NUr der damaligen Vorlage un der
faktısch weitgehend von der Majyorıtät ve Aufftfassungen,
sondern auch des tatsächlichen Dogmas VO 18 Juli SEWESCHN sel

Es xibt eine Reihe von Gründen, 1€es verneınen. Innerhalb der
ede selbst iSt das entscheidende Gegenargument das von ıhm
aufgeführte Prinzıp des Melchior Cano, welches eine solche
Interpretation geradezu ausschließt. Dann 1St weıter bedenken, dafß
die Bellarmin-Interpretation redaktionsgeschichtlich sekundär ISE: s1e
findet sıch noch iıcht 1mM ursprünglichen deutschen Entwurt dieser
Rede; ebenso fehlt Ort noch die vorgeschlagene Definitionsformel
Schlufß Dieser deutsche Entwurf macht den Eindruck gyrößerer
Geschlossenheit un Klarheıt; 6S scheint, daß siıch durch ihn die
ursprüngliche Intention Kettelers sicherer eruleren äßt Auch die
anderen bekannten Dokumente Aaus den etzten Konzilswochen weısen
in die gleiche Rıchtung. Dıies gilt einmal ür die Bemerkungen ZUuUr
Bilio-Cullenschen Vorlage 69 für die „Leitenden Prinzıiıpien für das
Kapitel de infallibilitate“ 70 un für seine VO datierten
„Animadversiones“ CM Seine Kritik bezieht sich 1er eigentlich ıcht
auf die Tatsache der Irretormabilität päpstlicher Definitionen; W as
vielmehr für ıh: 1m Vordergrund steht, 1St das Wıe des Zustandekom-
iINnenNs von Ex-cathedra-Entscheidungen; un hier wendet sıch VOTLr
allem en Ausdruck „Charısma “ der wiıederum für ıh eıne
„persönliche“ Infalliıbilität suggerieren schien, die dem aps
unmittelbar, ohne Vermittlung der Kirche zukommt. Weıter 1St
bedenken, dafß Ketteler 1n einem, zwiıschen dem und
geschriebenen Brief den Mechelner Erzbischof Dechamps ohl

qnbedingt daran festhält, dafß nach seiner un Bellarmins Auffassung
69 Hıst Jb (1927) F
7{0 Ebd., 718
a Ebd., Diese Reihenfolge der Dokumente scheint mir aus inneren

Gründen wahrscheinlicher als die umgekehrte, 1n welcher ıed Ss1ie bringt.
72 Ketteler, Briefe, hrsg. V. aıch (Maınz 554
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untehlbare Definigonen VO  3 der Konsultation der Kıirche als vVvon einer
wiıirklıchen Bedingung abhängen, anderseits zuzugestehen bereit 1St,
dafß 05 dabei ausgeschlossen ISt, daß der Papst hne eıne solche
Beratung („temere“) definiert. Von da Aaus scheint folgende Interpreta-tıon der einschlägigen AÄufßerungen Kettelers näher lıegen: der aps
1St nach ıhm wesentlich auı durch seine Einheit mıt dem
Bischofskollegium unfehlbar: CS 1St aber anderseits sıcher, da{fß diese
Einheit be] Ex-cathedra-Entscheidungen auch tatsächlich besteht.
Bzw.: weıl der Beistand des Geıistes „Assıstenz“ ISt, wirkt
durch die „media humana“, also mıttels der notwendigen Konsultation
durch die Kırche, un ıcht 1n „unmittelbarer“ Weıise Diese
Konsultation (deren SCNAUCFK Modus nach Ketteler von den onkreten
mständen abhängt) 1St dabei durchaus theologisch notwendige„Bedingung“ eıner päpstlichen untehlbaren Entscheidung, aber W1e-
derum ıcht 1n „gallikanischem“ oder „semi1-gallikanischem“ Sınne.
Von da Aaus 1St ann auch se1n Wıderstand die „Citra“-Theorie 1n
der ede VO 25 6. 73 sehen. Diese „Cıtra-Theorie“, die 1m
Schema wiedererkennt, un die VOon jener Intallıbilitätslehre
abgrenzt, W1€e s$1e VOonNn den anerkanntesten Theologen vertreten werde,
un W1€e S1e auch selbst immer geglaubt habe, lehre, dafß der aps
„PCI “  se „cıtra ep1scopos“ untehlbar sel. Diese Formulierungen
standen aber tatsächlich 1n der schriftlichen Relatio, auf welche sich
Ketteler 1er bezieht 4 Es braucht uns 1er ıcht beschäftigen, ob
un inWw1ieWweılt die Autoren der Relatio tatsächlich denselben Begriff
meınten, den Ketteler 1 Auge hat Ihm Zing CS dabei, W1e Aus dem
Ontext seiner Sanzen AÄufßerungen ersichtlich iSt, den Kampf

eine Theorie, die die Cooperatıo der Kirche, in welcher
konkreten orm auch immer, als ekklesiologisch notwendigen und
wesentlichen Faktor für das Zustandekommen päpstlicher unfehlbarer
Entscheidungen ausschließt.

Jedenfalls 1St 1er bereits ersichtlich, da{ß das „Ex sese  “ der
schließlichen Definition nıcht identisch 1St mMi1t der von Ketteler
abgelehnten „Citra-Iheorie“ 7 Ersteres meınt NUur die Verbindlich-
eit der ftaktisch getroffenen Entscheidungen un bezieht sich nıcht
auf die ekklesiologischen Faktoren, die ıhrem Zustandekommen
notwendige Voraussetzung sınd

Immerhin scheint CS Ketteler in jenen Tagen och ıcht gelungen
se1n, sein Anliegen unmiıfßverständlich und klar artıkulieren, auch
icht in der VON ıhm 1n den „Anımadversiones“ vorgeschlagenen
Formel, die VO  3 1ed 76 als „klarste aller Kettelerschen AÄußerungen

Mansı 5 9 894 G: 8oß C’ vgl auch ın ede E eb; 207 C/D
Ebd., 23
So auch selbst ach dem Konzil (Das unfehlbare Lehramt des Papstes,76 Hist Jb FA
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ZUT. Intalliıbilıtätslehre“ charakterisiert wiırd. Dies geschieht jedoch
deutlicher 1n einem Dokument, von dem bisher ıcht bekannt WAal, da{fß
es Von Ketteler Stammt.

Die letzte Vermittilungsbasıs kettelers

Es 1St bekannt, daß sich der aınzer Bischof aller bleibenden
Bedenken un! allem Schwanken 1mM taktischen Vorgehen dogmatısch
mıiıt der kommenden Definition abzufinden begann. Dazu Lrug VOT

allem die Bilio-Cullensche Vorlage bei,; welche Ketteler ach dem
bekannt wurde. S1ıe enthielt bereits den Passus ber die

„Auzilıia“, deren sıch die Päpste Je ach Zeit un Umständen
bedienten, bevor S1e ZUrr definitiven Entscheidung schritten 5 Ketteler
erkannte d da{ß 1er ıcht mehr eindeutig jene „persönliche“ un
„absolute“ Unftehlbarkeit gelehrt werde, die bekämpft hatte 79 In
diesen Wochen SELTzZiIE allenthalben auch auf seiten der Minorität eın
fieberhaftes Suchen nach Kompromifstormeln e1ın, die wen1gstens
privat diskutiert un herumgereicht wurden. Eıne Reihe VO  e Formeln,
die sıch den Papıeren Kettelers finden, Jegt Zeugnıi1s b ür das
Bemühen des aınzer Bischofs, einerseits der Mayorıtät entgegenZU-
kommen, un andererseits doch seine Anliegen unbedingt aufrechtzu-
erhalten. Darunter 1St auch das nahezu ıdentische Pendant eınes
Dokumentes, das damals die Glaubensdeputation gelangte, un
das sich als „Anonymus” den privat eingereichten Modihika-
tionsvorschlägen 1mM Mansı Afindet S0. Tammt jedoch Von Ketteler, da
das Originaldokument 1m Vatikanischen Archiv die Handschrift se1nes
Sekretärs aıch tragt. Dieser Definitionsvorschlag enthält folgende
wesentliche Aussagen:

Posıtiv definiert er
der apst, ‚ad YJUCM ut ad et CeEeNtrum catholicae unıtatıs

nNnNeCESSE est convenıre ecclesiam“, und dem in Petrus ZESAYT
worden 1St J habe für dich gebetet . ® “ kann, WenNnn als
allgemeiner Lehrer eıne Glaubens- un Sıttenlehre der Kirche ‚ultımo
et solemn1 iıudıicıo0“ definiert un allen Christgläubigen vorlegt, kraft
der Verheißungen, dıe Christus „1pS1 et ecclesiae“ 871 machte, ıcht
ırren.

Coll Lac VII 1645 Mansi 53 265 dt. Übers be1 Aubert, atı-
I‚ 345 (letzt palte)

3069
Hist Jb (1927) / ZC)

30 Mansı Z 1166
81 Dıe Formel „1Ps1 ecclesiae“, emerkenswert 1n ihrer Doppelstruktur un der

dahinterstehenden theologischen Aussage, findet sıch uch damals reıilich 1n
gekehrter Reihenfolge 1im Vermittlungsvorschlag Hefteles (Mansı 5 9 14183
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PAPST, KONZIL UN:  _ UNFEHLBARKEIT

„Pontifex er° ita definıens NO  3 eSsSt fratrıbus, quı sub 1DSO et
CU. 1PSOo catholicam ecclesiam gubernant se1UNCtuSs, sed C eisdem, ut

CUu. membris 1n Nam coalescit Christi ecclesiam docentem,
QUAaM Spirıtus Sanctus inhabiıtat, regıt et iınducıt 1n verıtatem.“

Unter den Kanones schlägt : A, die Verurteilung folgender
Auffassungen VOT:

der cathedra definierende Papst könne ırren;
se1 untehlbar durch Inspiration un iıcht vielmehr durchAssıstenz.

-S1i qu1s calumnıetur catholicam Ecclesiam, quası diviıdat
Romanum pontificem Ab ep1scop1s doceatque eundem Romanum
pontificem ıta SU1S fratrıbus avulsum esse intallibilem doctrinae
christianae magıstrum er controversiarum fidei iudicem: anathema

CCSITt
In dieser Formel drückt sıch eın weıteres Stadium der Entwicklung

A4aus$s Ketteler War Jetzt bereit, auf die Eiınfügung der für ıh
notwendigen Bedingungen 1n die zentrale Definitionsformel selbst
verzichten. Damıt Wr ein „sem1-gallikaniısches“ Verständnıis eindeut1ig
ausgeschlossen, und, aller unterschiedlicher Akzentsetzungen auch
1m ersten eıl] der Formel, doch der Sache nach eine Irretormabilität
päpstlicher Glaubensdefinitionen CX sese  CC ausgesagt. Seine weıteren
Anliegen bringt dann in einer zweıten gleichwertigen Komplemen-
tar-Aussage unfter, in welcher die innere Einheit Von apst und
Bischofskollegium 1n typisch Ketteler’scher Diktion ausgedrückt wiırd.
ID handelt sıch 1er eıne ekklesiologische Eigenschaft, die jedoch
der schon aliunde als solche deutlich gekennzeichneten („Pontifex eIO

iıt2 definıens Ex-cathedra-Entscheidung notwendig zukommt,
die also theologisches Wesensmerkmal,; aber ıcht juridische Vorausset-
ZUN$g der Verbindlichkeit 1St 52 Beide Aussagen sollten gyleichwertig
nebeneinander stehen, in den anones die entsprechenden Häresien 1n
yleicher Weise verurteilt werden. Das Doppelanliegen Kettelers, WwW1e es

bereits in seiner ede VO 6., bzw ıhrem deutschen Entwurf,
deutlich geworden 1St, trıtt jer noch einmal abschließend und klassısch
tormuliert hervor.

IDiese Basıs WAar reılıch längst überholt. Es WAar 1mM Grunde die
Basıs der Intervention des Kardıinal Guidi A V Bologna 1ın der
Generalkongregation VO (D 83 des eINZ1Ig wirkliıch aussichtsreichen
Vermittlungsversuches während des Konzıils, der für einen Tag lang
Hoffnung aut Verständigung der verhärteten Fronten bot Seine
Formel hatte bereits jene Doppelstruktur der Aussage einerseits

892 Eıne ahnliche Formel entwarf in jenen Tagen auch Kardinal Rauscher dem-
nächst 1n meıner Arbeıt).

83 Mansı 5 '9 C
84 Ebd., 147
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Irreformabilität päpstlicher Definitionen, andererseıts gesamtkirch-
ıche Integration der päpstlichen Untehlbarkeit VOorweggCNOMMCN,
auf welche Minoritätsbischöfe W 1e Ketteler 1mM etzten Moment
zurückkamen. Nachdem se1n Vorsto{fß noch selben Abend 1n derart
spektakulärer Weıse durch 1US abgewürgt worden Wafr, hatten
ÜAhnliche Formeln, die VO  3 Mitgliedern der Miınorität ausgıngen, keine
Chance mehr.

Es 1St nıcht die Aufgabe dieses Beıtrages, untersuchen, weshalb
NUur das eine, un ıcht das theologisch wesentliche andere
Moment 1n der Definition seiınen Nıederschlag fand Letzten Endes Jag
CS ohl der primär Juridischen un ıcht umtassend ekklesiologi-
schen Fragestellung der Mehrheıit 59 Für Ketteler selbst ISt iımmerhiın
diese seine letzte Formel ein bemerkenswerter Schritt 1ın dem Prozefß
der Integration seiner eigenen Anliegen mi1it der auf ıh zukommenden
Definition; konnte letztere damit als „einseltig“, jedoch ıcht als
‚talsch“ ansehen 56 bzw. brauchte ıcht seine eıgene rühere
Überzeugung verleugnen, die Defianıition bejahen. Immerhin
gelang CS ihm, seine zentrale Aussage VO  w} der unauftlöslichen Einheit
des einen Lehrkörpers Aaus aupt un: Gliedern, apst un Bischöfen,
W 1€e s1e in diesem letzten Vermittlungsvorschlag hervortritt, auch in das
Schreiben der Fuldaer Bischofskonferenz nach dem Konzıil hineinzu-
bringen, das die Gläubigen ZUuUr Annahme der Konzilsbeschlüsse
auffordert 87 Damıt WAar eın schr bescheidener Schritt 1ın dem
Bemühen Integration des Dogmas VO 18 Julı o die Lehre VO
der primären Unfehlbarkeit der SaNzZeCN Kirche getan, eın Bemühen,
welches heute noch keineswegs abgeschlossen 1St ber es 1St doch
bezeichnend, dafß die Interpretation der päpstlichen Unfehlbarkeit,
welche W Ratzınger vorlegt, bıs auf Einzelheiten weıtge-
hend der Basıs entspricht, autf welcher die Mınorität 1m Vatikanum
stand.

85 Vgl dazu die Bemerkungen ber das geschichtlich ach ıhm notwendige und
unvermei:dliche : „abstrakte Hervortreten des Rechts Aaus der Commun10“ be1

E Balthasar, Der antırömische Affekt (Freiburg 179 f 182
Ketteler, Das unfehlbare Lehramt des Papstes, 74 f Anm
CÖl Lac. VII 1733
Das eue olk Cjottes (Düsseldorf 143

230


